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In Entsorgungsanlagen werden mit Hilfe elektronischer Wie-
gescheine die einzelnen Mengenströme erfasst und dienen i.d.R. als
Abrechnungsgrundlage gegenüber dem Kunden.

An die Verwiegung und Dokumentation von Wägedaten sowie an
die Wägetechnik selbst werden besondere Anforderungen gestellt.
Waagen, die im Geschäftsverkehr eingesetzt werden, unterliegen
der Eichpflicht. Somit wird sichergestellt, dass bei der Verwiegung
die eichrechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Der Eichpflicht unterliegen Geräte und Einrichtungen, die zur Ent-
stehung und Darstellung eines Messwertes beitragen. Diese Geräte
und Einrichtungen (Bauarten) müssen zugelassen sein. Die Bauart-
zulassung wird in Deutschland durch die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB) und auf EU-Ebene durch andere nationale Me-
trologie-Institute durchgeführt, die Eichung i.d.R. durch das zustän-
dige Eichamt.

Bei den Messgeräten wird unterschieden in selbsttätige und nicht-
selbsttätige Waagen. In der Entsorgungswirtschaft werden i.d.R.
nichtselbsttätige Waagen eingesetzt, d.h. zu deren Betätigung ist
ein Eingriff vom Bedienungspersonal erforderlich. Die folgenden
Ausführungen beziehen sich auf nichtselbsttätige Waagen.

Rechtliche Grundlagen
Waagenrichtlinie (90/384/EWG)

Die Richtlinie 90/384/EWG umfasst Vorschriften zur Sicherstellung
der wesentlichen messtechnischen und funktionstechnischen An-
forderungen an nichtselbsttätigen Waagen in den Mitgliedstaaten.

Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht erfolgte durch die
Anpassung von Eichgesetz und Eichordnung.

Eichgesetz

Das Gesetz dient dem Schutz des Verbrauchers, im Interesse eines
lauteren Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Mes-

Rechtsrahmen
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sen im geschäftlichen Verkehr zu schaffen sowie das Vertrauen in
amtliche Messungen zu stärken.

Die Messgeräte unterliegen der Zulassungs- und Eichpflicht. Der
Betrieb einer nicht geeichten Waage im Geschäftsverkehr kann
nach dem Eichgesetz mit einer Geldbuße geahndet werden [13].

Eichordnung

Als Verordnung zum Eichgesetz regelt die Eichordnung die Prüfung
und Eichung von Messgeräten. Sie wurde mit Verordnung vom
8. Februar 2007 an die Anforderungen der Europäischen Mess-
geräterichtlinie (MID) angepasst.

Neben Festlegungen der Eichpflicht, Anforderungen an Prüfstellen
und Pflichten der Messgerätebesitzer umfasst die Eichordnung Ver-
fahren der Zulassung und Eichung sowie allgemeine Anforderun-
gen an Messgeräte.

Anlage 9 der Eichordnung bezieht sich auf nichtselbsttätige Waa-
gen und enthält u. a. Angaben zur Zulassung und EG-Eichung so-
wie Verwendungspflichten [14].

PTB

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt führt als zuständige
Bundesbehörde die Aufsicht über das Messwesen und ist zuständig
für die Zulassung eines Messgerätes zur Eichung. In der Bauart-
zulassung werden u.a. alle messtechnisch relevanten Funktionen
dokumentiert und Sicherungsmaßnahmen vorgeschrieben, die das
Messgerät gegen Manipulation schützen soll.

WELMEC

WELMEC (Western European Legal Metrology Cooperation) steht
für die europäische Zusammenarbeit im gesetzlichen Messwesen.

Die von WELMEC veröffentlichten Leitfäden dienen als Anleitung
für Messgerätehersteller, die für die Konformitätsbewertung ihrer
Produkte verantwortlich sind.

Eichung
Waagen, die vor dem 1. Januar 1993 von der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt zur innerstaatlichen Eichung zugelassen
wurden, wurden beispielhaft durch das in Abbildung 1 dargestellte
Zulassungszeichen gekennzeichnet. Nichtselbsttätige Waagen mit
innerstaatlicher Bauartzulassung durften nur bis zum 31. Dezem-
ber 2002 erstgeeicht werden.

Abbildung 1: Beispiel eines Zulassungszeichens der PTB [15]

Vor der ersten eichpflichtigen Verwendung nichtselbsttätiger Waa-
gen müssen diese ab dem 1. Januar 2003 immer einer EG-Eichung
unterzogen werden. Diese kann auch durch einen Hersteller mit
anerkanntem Qualitätssicherungssystem erfolgen. Zudem sieht die
EU-Waagenrichtlinie die sog. CE-Kennzeichnung vor, deren Voraus-
setzung ein EG-Konformitätsbewertungsverfahren ist (s. Abb. 2).

Zulassung

CE-Kennzeichnung
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Abbildung 2: EG-Konformitätsverfahren [16]

Serienfertigung
Elektronik
oder Feder

nein EG-Konformitäts-
erklärung

CE-
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ja

Hersteller

Sonderanfertigung
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nach
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EG-Einzeleichung
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nach Wahl des
Herstellers

In Abbildung 3 ist ein Beispiel für eine Kennzeichnung nach erfolg-
ter EG-Eichung aufgeführt. Die beiden Ziffern nach dem CE-Kenn-
zeichen geben das Jahr der Eichung an. Das grüne Symbol M (Me-
trologie-Kennzeichen) dient der Unterscheidung zu sonstigen mit
einer CE-Kennzeichnung versehenen Erzeugnissen und gibt an,
dass die Anforderungen der EU-Waagenrichtlinie 90/384/EWG ein-
gehalten werden. Neben der CE-Kennzeichnung und Metrologie-
Kennzeichnung muss die Kennnummer der benannten Stelle (bei-
spielsweise 0103) hinzugefügt werden, die die Eichung vorgenom-
men hat.

Abbildung 3: Kennzeichnung von nichtselbsttätigen Waagen, die
der Richtlinie 90/384/EWG unterliegen (in Anleh-
nung an [17])

08 M 0103

Die Kennzeichnung von Messgeräten, deren Konformität mit sämt-
lichen Bestimmungen der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID,
Richtlinie 2004/22/EG) erklärt wird, ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Kennzeichnung von Messgeräten, die der Richtlinie
2004/22/EG (MID) unterliegen (in Anlehnung [17])

0103M 08

Die Eichgültigkeitsdauer ist gemäß Eichordnung [14] auf 2 Jahre
befristet. Ausgenommen davon gilt die Eichung bei folgenden Waa-
gearten kürzer oder länger:

Metrologie-Kennzeichnung
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I nichtselbsttätige Waagen mit einer Höchstlast von
3.000 kg und mehr mit Ausnahme der Baustoff-
waagen

3 Jahre

I nichtselbsteinspielende Fein- und Präzisionswaagen 4 Jahre
I nichtselbsteinspielende Handelswaagen mit einer

Höchstlast von weniger als 50 kg
4 Jahre

I Kontrollmessgeräte 1 Jahr

Die in den Sortier-, Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen einge-
setzten Fahrzeugwaagen haben eine Höchstlast von 3 t und mehr
und somit eine Eichgültigkeit von 3 Jahren.

Die Gültigkeit der Eichung endet nach § 13 Eichordnung insbeson-
dere dann vorzeitig, wenn

I die Verkehrsfehlergrenzen nicht eingehalten werden,
I ein Eingriff vorgenommen wird, der Einfluss auf die messtech-

nischen Eigenschaften haben kann oder den Verwendungs-
bereich erweitert oder beschränkt,

I der Hauptstempel oder ein Sicherungsstempel unkenntlich, ent-
wertet oder entfernt ist,

I eine Zusatzeinrichtung angeschlossen wird, deren Anfügung
nicht zulässig ist.

Auswahl der Wägetechnik in der
Entsorgungswirtschaft
Waagen werden in der Entsorgungsbranche für verschiedene Zwe-
cke eingesetzt. Dabei wird u.a. unterschieden in:

I Brückenwaage
I Plattformwaage
I Achslastwaage
I Schüttungswaage
I Radladerwaage
I Förderbandwaage

Die Brückenwaagen oder auch Straßenfahrzeugwaagen werden
vorrangig für die Dokumentation von Mengen eingesetzt.

Achslastwaagen stellen für interne Abrechnungen und für nicht
eichpflichtige Wägungen eine Alternative zu Straßenfahrzeugwaa-
gen dar und dienen hauptsächlich für Kontrollwägungen.

Radladerwaagen gibt es als eichfähige und nicht eichfähige Syste-
me, können mit bzw. ohne Bondrucker ausgestattet sein und sind in
der Handhabung leicht zu bedienen.

Förderbandwaagen werden zur Ermittlung von kontinuierlichen
Materialströmen von Schüttgütern eingesetzt.

Wägebereich

Der Verwendungsbereich von Waagen wird durch die Mindestlast
und Maximallast definiert. Die zur Gewichtsermittlung eingesetzten
Waagen dürfen bei der Verwiegung die Mindestlast nicht unter-
schreiten bzw. die Maximallast nicht überschreiten. Zusätzlich

Ausnahmen Eichgültigkeits-
dauer

Gerätetypen
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muss das Nettogewicht bei Differenzwägung über der Mindestlast
der Waage liegen.

Innerhalb des Wägebereiches einer Waage müssen die in der Eich-
ordnung vorgeschriebenen Fehlergrenzen (Messabweichungen)
eingehalten werden.

Die Größe der Fehlergrenze sowie die Mindestlast sind durch den
Aufbau der Waage definiert und ergeben sich aus dem digitalen
Schritt (Genauigkeit) der Waage. Bei kleiner werdendem digitalem
Schritt wird auch die Fehlergrenze kleiner und somit liegt auch die
Mindestlast tiefer [18].

Beispiel Fahrzeugwaage:

Genauigkeitsklasse III: Max.-Last = 50.000 kg
Digitalschritt = 20 kg

Mindestlast:

Bei Handelswaagen Genauigkeitsklasse III = 400 kg (20 × Digital-
schritt)
Bei Grobwaagen Kl. IIII und Handelswaagen Kl. III für Abfall =
200 kg (10 × Digitalschritt)

Tabelle 1: Fehlerbetrachtung am Beispiel einer Fahrzeugwaage
für Abfallwägung [18]

Belastung der
Waage

größte erlaubte
Messabweichung

(Verkehrsfehlergrenze)

entspricht Fehler in %

50.000 kg 60 kg 0,12 % erlaubt

400 kg 20 kg 5,00 % erlaubt

200 kg 20 kg 10,00 % noch erlaubt

40 kg 20 kg 50,00 % nicht erlaubt

Die im Folgenden dargestellten Wägekombinationen wurden be-
reits durch [19] erläutert:

Einfaches Wägesystem ohne PC
I Bestehend aus einer Waage, dem Terminal und einem Wie-

gescheindrucker.
I Die Daten der Verwiegung werden direkt vom Terminal über

den Wiegescheindrucker ausgedruckt.

Wägesysteme in der Praxis
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Abbildung 5: Wägesystem ohne PC

Waage

Wiegeschein-
Drucker

Terminal

Wägesystem mit PC als Zusatzeinrichtung
I In der Grundausstattung bestehend aus einer Waage, dem Ter-

minal und PC sowie einemWiegescheindrucker.
I Der Anschluss eines Computers an die Wägeeinrichtung ermög-

licht eine Weiterverarbeitung der Wägedaten zur Erstellung von
Rechnungen und zur Verwendung interner Statistiken.

I Bei Verwendung solcher Systeme muss gewährleistet sein, dass
die Original-Wägedaten unveränderbar und unlöschbar aufge-
zeichnet werden.

I Wird sichergestellt, dass die Wägedaten manipulationsgeschützt
dokumentiert werden und der PC über eine rückwirkungsfreie
Schnittstelle verfügt, unterliegt der PC als Zusatzeinrichtung
nicht der Eichpflicht (§ 7 b (3) Nr. 2 Eichordnung).

Umsetzung:

1. An das Terminal ist ein sog. Protokoll-Drucker (oder auch Alibi-
drucker genannt) angeschlossen, der die Gewichtsdaten der Ver-
wiegung aufzeichnet (Abb. 6).

2. In einem eichfähigen Datenspeicher werden die Wägedaten un-
veränderbar und unlöschbar protokolliert (Abb. 7).
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Abbildung 6: Wägesystem mit PC und Protokoll-Drucker

Waage

Wiegeschein-
Drucker

Terminal Waagen-PC

unidirektionale
Schnittstelle

Protokoll-
Drucker

Abbildung 7: Wägesystem mit PC und eichfähigem Datenspeicher

Waage

Wiegeschein-
Drucker

Terminal Waagen-PC

unidirektionale
Schnittstelle

Anforderungen an eichfähige Datenspeicher
Eine EU-einheitliche Interpretation der generellen Anforderungen
an eichfähige Datenspeicher findet sich im WELMEC-Leitfaden 2.5
„Leitfaden zum Modulkonzept und zur Prüfung von PCs und ande-
ren digitalen Zusatzeinrichtungen (nichtselbsttätige Waagen)“ [20]:

1. Speicherkapazität:
Der Datenspeicher muss über eine für die vorgesehene Verwen-
dung ausreichende Speicherkapazität verfügen.

2. Zu speichernde Daten:
Die gespeicherten Daten müssen alle für die Rekonstruktion ei-
ner früheren Wägung wichtigen Informationen enthalten.



Wiegescheine und Wägetechnik Abfallübernahme

6.2.3

8 Der Abfallbeauftragte – 24. Erg. Lfg. 9/08

Folgende Informationen sind mindestens zu speichern:
I Brutto- , Netto-, Tarawerte
I Dezimalzeichen, Einheiten
I Identifikation des Datensatzes (siehe Anforderung 4)
I Bezeichnung oder Nummer der Waage
I Signatur

3. Schutz der gespeicherten Daten:
Die gespeicherten Daten müssen gegen unbeabsichtigte oder/
und beabsichtigte Änderungen mittels gängiger Software-Werk-
zeuge geschützt sein.

4. Identifikation der gespeicherten Daten:
Die wesentlichen Daten nach Anforderung 2 müssen mit einer
Identifikation versehen sein und angezeigt werden können; die
Identifikation muss auf dem offiziellen Geschäftsbeleg aufge-
zeichnet werden. Bei Abdruck muss die Identifikation gedruckt
werden.

5. Automatische Speicherung:
Die wesentlichen Daten nach Anforderung 2 müssen bei eich-
pflichtiger Verwendung automatisch gespeichert werden.

6. Überprüfung gespeicherter Datensätze:
Gespeicherte Datensätze, die mit Hilfe der Identifikation über-
prüft werden sollen, müssen mit einer eichfähigen Einrichtung
angezeigt oder abgedruckt werden können.

Die Mindestspeicherdauer von Daten ist im Eichrecht nicht gere-
gelt, sondern ergibt sich aus dem Handelsrecht. Für den allgemei-
nen geschäftlichen Verkehr werden i.d.R. 3 Monate als ausreichend
angesehen.

In der Entsorgungsbranche werden erfahrungsgemäß Wiegeschei-
ne in Verbindung mit den vorgeschriebenen eichpflichtigen Pro-
tokolleinrichtungen (Protokolldruck oder gespeicherte Daten) ana-
log zum Betriebstagebuch 5 Jahre aufbewahrt.

Das bei einer Verwiegung von Fahrzeugen ermittelte Gewicht wird
auf einem Wiegeschein dokumentiert. In der Entsorgungsbranche
werden hierfür i.d.R. Brückenwaagen eingesetzt.

Wiegeschein-Informationen
Gemäß der EU-Waagenrichtlinie [21] müssen die ausgedruckten Er-
gebnisse richtig, angemessen gekennzeichnet und eindeutig sein.
Der Ausdruck der Wägedaten muss deutlich, leserlich, unverwisch-
bar und dauerhaft sein.

Die Standardangaben auf Wiegescheine sind:

– Wiegescheinnummer
– Name des Lieferanten
– Name des Empfängers
– Gewicht
– Bezeichnung der verwogenen Materialien
– Datum und Uhrzeit der Verwiegung
– Unterschrift des Empfängers

Aufbewahrung

Anforderungen an
Wiegescheine
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In Bezug auf die Anrechnung mengenstrompflichtiger Abfälle wie
Verpackungen, Elektroaltgeräte etc. ist grundsätzlich eine Verwie-
gung bei der Entsorgungsanlage durchzuführen.

Über die Eingangs- und Ausgangsverwiegungen der Entsorgungs-
anlagen in der weiteren Verwertungskette können die einzelnen
Entsorgungsvorgänge über sog. korrespondierende Wiegescheine
plausibilisiert werden.

Zur Unterstützung der Nachweisführung sollten die Wiegescheine
neben den o.g. Standardangaben folgende zusätzliche Angaben
enthalten:

I Hinweis auf Systemzugehörigkeit, z.B. Duales System
I Kennzeichnung, ob Eingangs- oder Ausgangswiegeschein
I Ort der Verwiegung, Kennzeichnung ob Eigen- oder Fremdver-

wiegung
I Identifikations-/Dispositionsnummer bei Vergabe einer Auf-

tragsnummer (hierbei dient die Wiegescheinnummer nicht als
Zuordnungsmerkmal zum Entsorgungsvorgang)

Kennzeichnung von Wägedaten

Gemäß § 10 (1) Eichordnung dürfen nur Werte, die mit einem Mess-
gerät ermittelt wurden, im geschäftlichen Verkehr angegeben wer-
den.

Zur Ermittlung des Nettogewichtes der Ladung erfolgt im Idealfall
eine Voll- und Leerverwiegung (Differenzverwiegung). Wird keine
Brutto-Tara-Verwiegung durchgeführt, erfolgt häufig eine manuelle
Eingabe des Tara-Gewichtes oder es wird ein in einem Speicher
hinterlegtes Tara-Gewicht eingelesen.

Hierbei sind fehlerhafte Eingaben bzw. Gewichtsermittlungen nicht
auszuschließen.

Bei Ausstellung eines Wiegescheines mit Brutto-, Netto- und Tara-
Gewichten sind zumindest die Netto- und Tara-Werte durch ent-
sprechende Symbole „N“ und „T“ kenntlich zu machen. Eine Kenn-
zeichnung des Brutto-Wertes ist nicht zwingend erforderlich. An-
stelle der Bezeichnung „Brutto“/„Tara“ ist auf den Wiegescheinen
auch die Darstellung „1. Wägung“/„2. Wägung“ zulässig [22].

Bei Verwendung gespeicherter Tara-Gewichte muss sichergestellt
sein, dass [23]

I ein verlässlicher mittlerer Tara-Wert gespeichert wurde,
I die Tara-Gewichte in regelmäßigen Abständen überprüft, aktua-

lisiert und dokumentiert werden,
I der Tara-Wert als Festtara auf demWiegeschein gekennzeichnet

ist und verwendete Abkürzungen auf dem Wiegebeleg erläutert
werden.

Auch bei manueller Eingabe von Tara-Gewichten bestehen Kenn-
zeichnungsvorschriften auf den Wiegescheinen, sofern sie aus ei-
nem eichpflichtigen Bereich gedruckt werden.

In der Praxis werden die Tara-Gewichte folgendermaßen ausgewie-
sen:

I Zweitwägung
I Tara

zusätzliche Angaben

Differenzverwiegung
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I T = Tara
I PT= preset tare (Tara-Wert aus dem Speicher)
I S = Speicher
I H = Handeingabe

Im Rahmen des Mengenstromnachweises ist die Handeingabe von
Gewichten auf elektronischen Wiegescheinen zu vermeiden, da da-
durch der Wiegeschein seine Nachweisfähigkeit verliert – im Einzel-
fall ist der Grund für den Handeintrag auf den Wiegescheinen oder
im Wägebuch zu vermerken.

Ein Wiegeschein-Muster ist in Abbildung 8 dargestellt. Abbildung 9
zeigt einen Wiegescheinauszug mit Handeingabe.

Abbildung 8: Wiegeschein-Muster

Abbildung 9: Wiegescheinauszug mit Handeingabe

An dieser Stelle möchten wir Herrn Johanssen vom Mess- und Eich-
wesen Niedersachsen (MEN) für die freundliche Unterstützung un-
seren Dank aussprechen.

Handeingabe

�
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